
Begriffserklärung siehe Rückseite: A Expertenkarte M41

M40

*  Zusätzlich kann die Frist der Festigkeitsprüfung optional auf 15 Jahre verlängert werden sofern ein sicherer  
Betrieb entsprechend nachgewiesen wird. (BetrSichV 2015/2019, Anhang 2, Abschnitt 4, 5.9)

  Empfehlung: bei Reflex und Refix sowie Variomat- und Variomat Giga-Gefäßen mit intakter Blasenmembran sogar Entfall der wiederkehrenden  
Prüfung möglich, wenn Zwischenraum zuverlässig auf Dichtheit geprüft wird. (BetrSichV 2015/2019, Anhang 2, Abschnitt 4, 7.7, 7.11)

Erforderliche Maßnahmen 
für die Prüfung von Reflex Druckgefäßen nach BetrSichV, Ausgabe 03.02.2015 mit Gültigkeit ab 01.06.2015 / S 
tand 30.04.2019 bei Betrieb entsprechend der Reflex Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung. 

Anzuwenden auf Membran-Druckausdehnungsgefäße oder vollständig mit Wasser gefüllte Gefäße bei > 110 °C z. B.: 
 Z Reflex, Refix, Reflexomat-, Reflexomat Silent Compact-Gefäße 
 Z Variomat-, Variomat Giga-Gefäße
 Z Vorschaltgefäße, Entschlammungsgefäße und Longtherm gelötete Plattenwärmeübertrager  

bei zulässigen Betriebs temperaturen > 110 °C des Anlagensystems (z. B. Einstellung STB) 
 Z Einordnung in Fluidgruppe 2  

(z. B. Wasser, Luft, Stickstoff = nicht explosionsgefährdet, nicht giftig, nicht leicht entzündlich).

Betrieb & Wartung

Prüfung  
von Druckgefäßen nach BetrSichV

D

außer MAG in Heiz- und Kühlanlagen 
und WÜ mit Heiz mittel tempera turen  
bis 120 °C

PBB × V > 200  
[bar × Liter]

und alle Ausdehnungsgefäße in Heizungs- und Kühlanlagen 
mit Wassertemperaturen bis 120 °C 
 
und alle nicht direkt beheizten Wärme erzeuger mit Heiz-
mitteltemperaturen bis 120 °C

50 < PBB × V ≤ 200  
[bar × Liter]

innere 10 Jahre

Festigkeit 10* Jahre

Einstufung des Druckgerätes
anhand Herstellerinformationen und Betriebsbedingungen

Prüfung vor  
Inbetriebnahme

sicherheits technische  
Bewertung und  

Prüffristen ermittlung

Dokumentation

wiederkehrende Prüfung 

Prüfungs- Höchst fristen 

in Eigenregie des Betreibers

durch bP

durch zugelassene 
Überwachungsstelle (ZÜS)

durch befähigte  
Person (bP)

in Regie und Verantwortung des Betreibers

PBB × V ≤ 1000  
[bar × Liter]

innere 5 Jahre

Festigkeit 10 Jahre

in Abstimmung  
von Betreiber  

und ZÜS

in Eigenregie  
des Betreibers  

zusammen  
mit der ZÜS

durch ZÜS

PBB × V > 1000  
[bar × Liter]
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Erforderliche Maßnahmen 
für die Prüfung von Reflex Druckgefäßen nach BetrSichV, Ausgabe 03.02.2015 mit Gültigkeit ab 01.06.2015 /  
Stand 30.04.2019 bei Betrieb entsprechend der Reflex Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung. 

Anzuwenden auf vollständig mit Wasser gefüllte Behälter bei ≤ 110 °C z. B.:  
 Z Vorschaltgefäße, Entschlammungsgefäße und Longtherm gelötete Plattenwärmeübertrager bei zulässigen Betriebstemperaturen ≤ 110 °C 

des Anlagensystems (z. B. Einstellung STB)
 Z Einordnung in Fluidgruppe 2 (z. B. Wasser = nicht explosionsgefährdet, nicht giftig, nicht leicht entzündlich).

Begriffserklärung
nach BetrSichV, Ausgabe 03.02.2015 mit Gültigkeit ab 01.06.2015 / Stand 30.04.2019

PBB   maximal möglicher Überdruck in bar,  
der sich aufgrund der Anlagenbeschaffenheit und  
Betriebsweise ergeben kann  

VNN = V  Nennvolumen des Druckgerätes oder Druckraumes lt. 
Typenschild in Liter

PBB × V Druckinhaltsprodukt in bar × Liter

bP   befähigte Person nach BetrSichV,  
Abschnitt 1, § 2, (6) u. Anhang 2,  
Abschnitt 4, 3. 

ZÜS   zugelassene Überwachungsstelle  
 nach BetrSichV, Abschnitt 1, § 2, (14)  
 u. Anhang 2, Abschnitt 1.
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Betrieb & Wartung

Prüfung  
von Druckgefäßen nach BetrSichV

D

Einstufung des Druckgerätes
anhand Herstellerinformationen und Betriebsbedingungen

PBB × V > 10.000  
[bar × Liter]

und 10 < PB ≤ 500 bar

PBB × V ≤ 10.000  
[bar × Liter]

oder PB ≤ 10 bar

keine besonderen  
Anforderungen,  
Regelung in Verantwortung  
des Betreibers entsprechend  
dem aktuellen Stand der  
Technik und den Vorgaben  
in der Betriebsanleitung

in Abstimmung  
von Betreiber  

und ZÜS

in Eigenregie des Betreibers zusammen  
mit der ZÜS

innere 10 Jahre

Festigkeit 10* Jahre

durch zugelassene  
Überwachungsstelle (ZÜS)

durch bP

Prüfung vor  
Inbetriebnahme

Prüfungs- Höchst fristen 

sicherheits technische 
Bewertung und  

Prüffristen ermittlung

Dokumen tation

wiederkehrende Prüfung 
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